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MINDESTLOHNTARIF
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in privaten Kinderbildungseinrichtungen

und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen

M 20/2021/XXII/96/1

1. Jänner 2022

Geltungsbereich

§ 1. Dieser Mindestlohntarif gilt für:

1. Fachlich:

a) Privatkindergärten, -kinderkrippen und -horte (Pri-
vatkindertagesheime),

b) Vereine, die Tagesmütter(-väter) beschäftigen, und

c) natürliche oder juristische Personen, die Arbeitneh-
merinnen bzw Arbeitnehmer zur Kinderbetreuung
in selbst organisierten bzw elternverwalteten Kin-
dergruppen beschäftigen,

die in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeberinnen bzw Ar-
beitgeber

– weder selbst kollektivvertragsfähig noch Mitglied
einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft sind
oder

– nach Inkrafttreten des Mindestlohntarifes die Kol-
lektivvertragsfähigkeit erlangen oder einer kollek-
tivvertragsfähigen Körperschaft beitreten, solange
für sie kein Kollektivvertrag abgeschlossen wird.

2. Räumlich:
Republik Österreich.

3. Persönlich:

a) Angestellte von Privatkindergärten, -kinderkrippen
und -horten (Privatkindertagesheimen),

b) Tagesmütter(-väter), die von Vereinen oder Privat-
kindergärten beschäftigt werden und im eigenen
Haushalt Kinder betreuen, und

c) Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer zur Kinder-
betreuung in selbst organisierten bzw elternverwal-
teten Kindergruppen.

Entgeltbestimmungen für Angestellte von Privatkindergärten, -kinderkrippen und
-horten (Privatkindertagesheimen)

§ 2. (1) Für eine wöchentliche Normalarbeitszeit von
40 Stunden gebührt Kindergartenpädagoginnen und
-pädagogen, Hortpädagoginnen und -pädagogen,
diplomierte Kinderkrankenschwestern (-pflegern),
diplomierte Sozialpädagoginnen und -pädagogen,
Lehrerinnen und Lehrer, diplomierte Elementarpäda-
goginnen und -pädagogen folgender monatlicher
Bruttogehalt:

1. und 2. Berufsjahr ........................ 2.473,–
3. und 4. Berufsjahr ........................ 2.527,–
5. und 6. Berufsjahr ........................ 2.578,–
7. und 8. Berufsjahr ........................ 2.632,–
9. und 10. Berufsjahr ........................ 2.695,–

11. und 12. Berufsjahr ........................ 2.751,–
13. und 14. Berufsjahr ........................ 2.811,–
15. und 16. Berufsjahr ........................ 2.871,–
17. und 18. Berufsjahr ........................ 2.930,–
19. und 20. Berufsjahr ........................ 2.989,–
21. und 22. Berufsjahr ........................ 3.046,–

23. und 24. Berufsjahr ........................ 3.105,–
25. und 26. Berufsjahr ........................ 3.165,–
27. und 28. Berufsjahr ........................ 3.226,–
29. und 30. Berufsjahr ........................ 3.284,–
31. bis 36. Berufsjahr ......................... 3.342,–
37. und 38. Berufsjahr ........................ 3.362,–
39. und 40. Berufsjahr ........................ 3.418,–

(2) Geprüfte Sonderkindergartenpädagoginnen und
-pädagogen, Sonderhortpädagoginnen und -päda-
gogen, Sonderschullehrerinnen und -lehrer erhalten
in Sonderkindergärten, Sonderhorten und Sonderkin-
derkrippen monatlich eine Erschwerniszulage von
218,30 €.

(3) Kindergartenpädagoginnen und –pädagogen,
Hortpädagoginnen und -pädagogen, Sozialpädago-
ginnen und –pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer in
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Sonderkindergärten, Sonderhorten und Sonderkin-
derkrippen erhalten 50% der Zulage nach Abs 2.

(4) Kindergartenleiterinnen und –leiter sowie Hortlei-
terinnen und –leiter erhalten bei einer Gruppe eine
monatliche Leitungszulage in der Höhe von 114,00 €
brutto. Für jede weitere Gruppe erhöht sich die Zulage
um jeweils 48,80 €.

(5) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Privatkin-
dergärten, -kinderkrippen und -horten, die nicht unter
Abs 1 fallen und überwiegend in Selbstverantwortung
eine Gruppe leiten, sowie Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Ausbildung zur/zum diplomierten Ele-
mentarpädagogin/Elementarpädagogen erhalten
85%, nach insgesamt sechsmonatiger Ausübung die-
ser Tätigkeit 90% des jeweiligen monatlichen Brutto-
gehalts nach Abs 1 unter Beachtung der Berufsjahre.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die drei-
jährige schulische Ausbildung zur/zum Assistenzpä-
dagogin/Assistenzpädagogen bzw zur pädagogi-
schen Assistentin/zum pädagogischen Assistenten
absolviert haben, erhalten ebenso 90% des jeweiligen
monatlichen Bruttogehalts nach Abs 1 unter Beach-
tung der Berufsjahre.

(6) Wenn eine Kindergartenpädagogin bzw ein -pä-
dagoge die Kindergartenleiterin bzw den -leiter durch
mindestens 12 Kalendertage ununterbrochen vertritt,
so gebührt der Vertreterin bzw dem Vertreter eine Ver-
tretungszulage von 1/30 der Leitungszulage pro Tag
für die Dauer der tatsächlichen Vertretung.

(7) Teilzeitbeschäftigte erhalten den aliquoten Teil der
unter Abs 1, 2, 3 und 5 angeführten Gehaltssätze. Für
eine Arbeitsstunde ist 1 : 165 des jeweiligen Bruttomo-
natsgehaltes zu rechnen. Die Leitungszulage gebührt
in voller Höhe.

(8) Als Berufsjahre für die Gehaltstafeln nach Abs 1
und 5 gelten die Zeiten, in welchen überwiegend Tä-
tigkeiten in der Kinderbetreuung in einer Kinderbe-
treuungseinrichtung (§ 1 Z 1) ausgeübt werden, unab-
hängig davon, ob die Berufsjahre im Inland oder Aus-
land bzw ob sie in einer Einrichtung, die diesem Min-
destlohntarif unterliegt, oder einer anderen Einrich-
tung zurückgelegt werden. Die Gehaltserhöhung
durch Eintritt in ein höheres Berufsjahr tritt mit dem
ersten Tag desjenigen Monats in Kraft, in den der Be-
ginn des neuen Berufsjahres fällt.

Entgeltbestimmungen für Tagesmütter(-väter), die von Vereinen oder
Privatkindergärten beschäftigt werden und im eigenen Haushalt Kinder betreuen

§ 3. (1) Tagesmütter(-väter) erhalten als Monatsgehalt
für jedes Kind 545,– €. Tagesmütter(‑väter) mit päda-
gogischer Ausbildung (zB Kindergartenpädagogin-
nen und -pädagogen, Hortpädagoginnen und -pä-
dagogen, diplomierte Sozialpädagoginnen und ‑pä-
dagogen, Lehrerinnen und Lehrer) oder Ausbildung
als Kinderkrankenpflegerin bzw -pfleger erhalten da-
rüber hinaus eine Zulage von 20%. Nach jeweils drei-
jähriger Tätigkeit als Tagesmutter(‑vater) gebührt –
unabhängig von der Anzahl der betreuten Kinder –
ein Zuschlag von 25,20 € pro Monat. Ab dem Ende
der am 1. Jänner 2021 laufenden dreijährigen Periode
gebührt ein weiterer Zuschlag nach jeweils zweijähri-
ger Tätigkeit. Dieses Monatsgehalt (einschließlich all-
fälliger Zulagen oder Zuschläge) beinhaltet keine
Aufwandersätze, wie etwa Essensbeiträge.

(2) Für die Betreuung von Kindern mit Behinderung –
das sind Kinder, für die die Eltern erhöhte Familienbei-

hilfe beziehen – und Kindern, die vom Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe schriftlich zugewiesen werden,
gebührt pro Kind der 1½-fache Betrag, wie in Abs 1
vorgesehen.

(3) Tagesmütter(-väter), die außerhalb der Normalar-
beitszeit in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr schlafende Ta-
geskinder betreuen, erhalten eine Pauschale von 31 €,
an Sonn- und Feiertagen von 46,40 €.

(4) Bei der Berechnung von Mehr- und Überstunden
von Tagesmüttern(-vätern) ist das jeweilige Monats-
gehalt zu Grunde zu legen.

(5) Teilzeitbeschäftigte erhalten den aliquoten Teil der
unter Abs 1 angeführten Gehaltssätze. Für eine Ar-
beitsstunde ist 1 : 165 des jeweiligen Bruttomonatsge-
haltes zu rechnen.

Entgeltbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kindergruppen (zB
in selbst organisierten Kindergruppen oder elternverwalteten Kindergruppen)

§ 4. (1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Kin-
derbetreuung in selbst organisierten/elternverwalte-

ten Kindergruppen erhalten 80% des jeweiligen mo-
natlichen Bruttogehalts nach § 2 Abs 1 unter Beach-
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tung der Berufsjahre. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zur Kinderbetreuung in selbst organisierten/
elternverwalteten Kindergruppen mit einer Ausbil-
dung – entsprechend dem Zertifikat des Bundesver-
bandes Österreichischer Elternverwalteter Kinder-
gruppen oder einer gleichzustellenden Ausbildung –
erhalten 90% des jeweiligen monatlichen Bruttoge-
halts nach § 2 Abs 1 unter Beachtung der Berufsjahre.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Kinderbe-
treuung in selbst organisierten/elternverwalteten Kin-
dergruppen mit einer Ausbildung nach § 2 Abs 1 er-
halten das jeweilige monatliche Bruttogehalt nach
§ 2 Abs 1 unter Beachtung der Berufsjahre.

(2) Teilzeitbeschäftigte erhalten den aliquoten Teil der
unter Abs 1 angeführten Gehaltssätze. Für eine Ar-
beitsstunde ist 1 : 165 des jeweiligen Bruttomonatsge-
haltes zu rechnen.

(3) Als Berufsjahre für die Gehaltstafeln nach Abs 1
gelten die Zeiten, in welchen überwiegend Tätigkeiten
in der Kinderbetreuung im Sinne dieses Mindestlohn-
tarifes ausgeübt wurden. Die Gehaltserhöhung durch
Eintritt in ein höheres Berufsjahr tritt mit dem ersten
Tag desjenigen Monats in Kraft, in den der Beginn
des neuen Berufsjahres fällt.

(4) Sind zwei oder mehr Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmer zur Kinderbetreuung in einer Gruppe tätig,
so gelten diese Bestimmungen für beide bzw alle Ar-
beitnehmerinnen/Arbeitnehmer.

(5) Leiterinnen und Leiter von Kindergruppen erhalten
bei einer Gruppe eine monatliche Leitungszulage in
der Höhe von 114 € brutto. Für jede weitere Gruppe er-
höht sich die Zulage um jeweils 48,80 €.

(6) Als Kindergruppen gemäß diesemMindestlohntarif
gelten insbesondere die genannten Einrichtungen ge-
mäß den folgenden Rechtsvorschriften:

a) Kärntner Kinderbildungs- und ‑betreuungsgesetz,
LGBl. Nr. 13/2011, zuletzt geändert durch LGBl.
Nr. 117/2020: Kindertagesstätten;

b) Niederösterreichisches Kinderbetreuungsgesetz
1996, LGBl. 5065, zuletzt geändert durch LGBl.
Nr. 11/2021: Tagesbetreuungseinrichtungen, Kin-
dergruppen;

c) Salzburger Kinderbildungs- und ‑betreuungsge-
setz 2019, LGBl. Nr. 57/2019, zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 36/2020: Kleinkindgruppen, alterserwei-
terte Gruppen und Schulkindgruppen;

d) Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsge-
setz, LGBl. Nr. 48/2010, zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 138/2019: Kinderkrippen, Kindergruppen,
Spielgruppen;

e) Vorarlberger Gesetz über das Kindergartenwesen,
LGBl. Nr. 52/2008, zuletzt geändert durch LGBl.
Nr. 45/2019, samt Ausführungsverordnungen: Kin-
dergruppen, Spielgruppen;

f) Wiener Tagesbetreuungsgesetz, LGBl. Nr. 73/2001,
zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 34/2019: Kinder-
gruppen.

Allgemeine Bestimmungen

§ 5. (1) Die nachstehenden Bestimmungen gelten für
alle unter diesen Mindestlohntarif fallenden Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

(2) Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhal-
ten im Kalenderjahr beim Antritt ihres gesetzlichen Ur-
laubes – falls dieser in Teilen gewährt wird, bei Antritt
des längeren, bei gleich großen Urlaubsteilen bei An-
tritt des ersten Urlaubsteiles – spätestens aber am
30. Juni eine Urlaubsbeihilfe in der Höhe eines monat-
lichen Bruttogehaltes (inklusive aller nach diesem
Mindestlohntarif gebührenden Zulagen und Zuschlä-
ge, ausgenommen Vertretungszulage gemäß § 2
Abs 6). Bei Tagesmüttern/-vätern ist das monatliche
Bruttogehalt (inklusive aller nach diesem Mindest-
lohntarif gebührenden Zulagen und Zuschläge) nach
dem Durchschnitt der letzten 13 Wochen zu berech-
nen.

(3) Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhal-
ten spätestens am 30. November eine Weihnachtsre-
muneration in der Höhe eines Bruttomonatsgehaltes
(inklusive aller nach diesem Mindestlohntarif gebüh-
renden Zulagen und Zuschläge, ausgenommen Ver-
tretungszulage gemäß § 2 Abs 6). Bei Tagesmüt-
tern/-vätern ist das monatliche Bruttogehalt (inklusive
aller nach diesem Mindestlohntarif gebührenden Zu-
lagen und Zuschläge) nach dem Durchschnitt der
letzten 13 Wochen zu berechnen.

(4)Wird ein Arbeitsverhältnis während eines Kalender-
jahres begonnen oder beendet, so gebührt der ali-
quote Teil der Urlaubsbeihilfe und der Weihnachtsre-
muneration.

(5) Wenn eine Arbeitnehmerin bzw ein Arbeitnehmer
nach Erhalt der für das laufende Kalenderjahr gebüh-
renden Urlaubsbeihilfe oder Weihnachtsremunera-
tion das Arbeitsverhältnis selbst aufkündigt, aus dem

– 7 –



Arbeitsverhältnis ohne wichtigen Grund vorzeitig aus-
tritt oder infolge Vorliegens eines wichtigen Grundes
vorzeitig entlassen wird, muss sie bzw er sich die im
laufenden Kalenderjahr anteilsmäßig zu viel bezoge-
ne Urlaubsbeihilfe oder Weihnachtsremuneration
auf die aus dem Arbeitsverhältnis zustehenden An-
sprüche (insbesondere Restgehalt) in Anrechnung
bringen lassen.

(6) Zeiten des Arbeitsverhältnisses ohne Entgeltan-
spruch aufgrund langer Arbeitsunfähigkeit wegen
Krankheit bzw Arbeitsunfall vermindern nicht den An-
spruch auf Sonderzahlungen.

(7) Die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, bei jeder Gehaltsauszahlung der Arbeitneh-
merin bzw dem Arbeitnehmer eine genaue, mit Datum
versehene Abrechnung über das Gehalt, die Zulagen
und Abzüge zu übergeben.

(8) Überstundenarbeit liegt vor, wenn die Vorausset-
zungen des § 6 Arbeitszeitgesetz, BGBl Nr 461/1969,

in der jeweils geltenden Fassung, zutreffen. Die Über-
stundenentlohnung besteht aus dem Grundstunden-
lohn und einem Zuschlag von 50%. Der Grundstun-
denlohn zur Berechnung der Überstundenentlohnung
beträgt 1 : 160 (ein Einhundertsechzigstel) des Brutto-
gehalts.

(9) Für Arbeiten am 24. und 31. Dezember gebührt ein
Zuschlag von 100%.

(10) Bestehende günstigere Vereinbarungen werden
durch diesen Mindestlohntarif nicht berührt.

(11) Karenzen nach Mutterschutzgesetz oder Väterka-
renzgesetz, die nach Beginn des Arbeitsverhältnisses
beginnen, sind im Ausmaß von höchstens 22 Monaten
für die Einstufung in die Gehaltstafel bzw den An-
spruch auf den Zuschlag nach § 3 Abs 1 zweiter Satz
anzurechnen. Dies gilt für Karenzen, die ab dem
1. Jänner 2015 beginnen, soweit nicht gesetzlich eine
weitergehende Anrechnung vorgesehen ist.

WIRKSAMKEITSBEGINN

Dieser Mindestlohntarif tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft. Er ändert den Mindestlohntarif vom 2. Dezember 2020,
M 23/2020/XXII/96/3, BGBl. II Nr. 553/2020.
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JETZT MITGLIED WERDEN!
Familienname ...............................................................................................  Vorname .......................................................................   ☐ Frau ☐ Herr

............................................... emanstrubeG................................................. letiT mutadstrubeG .............................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ............................................................................................................

☐ Angestellte/r ☐ Lehrling ☐ Werkvertrag ☐  igt ☐ Freier Dienstvertrag ☐ Selbstständig (Gewerbeschein)

☐   ☐ SchülerIn ☐ StudentIn ☐  igung ☐   ☐ FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ................................................................... ☐   von/bis ............................................

 igt bei Firma (bzw. Schule/Universität) .......................................................................  Dienstort .....................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................

Branche .................................................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag (siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag), 

der jährlich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

☐ Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren 

dürfen, um über Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu 

übermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

 endes bitte ankreuzen)

☐ BETRIEBSABZUG

 sbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingseinkommen abgezogen 

werden kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-

bezogenen Dat  szugehörigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten, 

Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der 

  verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

☐ SEPA  (Bankeinzug)

Ich ermächtige die   einzuziehen. 

 en einzulösen. Ich kann innerhalb 

von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

☐ monatlich ☐ alle 2 Monate ☐ jedes Quartal ☐ 1/2 jährlich ☐  )

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des 

  von 

meinem bekannt gegebenen Konto umzustellen.

IBAN BIC

.............................................................................................................................................

 

 ar

unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

......................................................................................
 

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301,

E-Mail: service@gpa.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541  WerberIn-Mitgliedsnummer: .....................................................................



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. 

In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wich-

tigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitglieder-

verwaltung. Eine umfassende Information, wie der Österreichische 

 sbund (ÖGB)/GPA mit Ihren personenbezogenen 

Daten umgeht, fi nden Sie unter www.oegb.at/datenschutz

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Öster-

 sbund. Wir verarbeiten die umseits von 

Ihnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für 

  und für die 

  bzw. solange noch Ansprüche aus 

  bestehen können. Rechtliche Basis der Daten-

  im ÖGB/GPA; soweit Sie dem 

Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwilligung zur Verarbei-

tung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB/GPA selbst oder 

 ragte und kontrollierte Auf-

tragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte 

erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Die 

Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im EU-Inland.

Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB/GPA in Bezug auf die Ver-

 , 

Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer 

Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische 

Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

  GPA

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

 sbund

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

 ragten erreichen Sie unter: 

 ragter@oegb.at

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

ICH MÖCHTE MICH IN FOLGENDE INTERESSENGEMEINSCHAFTEN EINTRAGEN:

☐ IG PROFESSIONAL    ☐ IG FLEX    ☐ IG SOCIAL    ☐ IG IT    ☐ IG EXTERNAL    ☐ ☐ IG MIGRATION    ☐ IG EDUCATION

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann 

jederzeit von mir widerrufen werden.

☐ Frau ☐ Herr Titel ........................................................................  

Familienname ...............................................................................................  Vorname ......................................................................................................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ...............................................................................................

Berufsbezeichnung. .....................................................................................  Betrieb .........................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ...........................................................................................................

.........................................................................................................................

 

INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GPA bringen 

Menschen mit ähnlichen Beru -uz nelamkrem  sf

 dnu negnurhafrE nov nehcs uat suA muZ .nemmas

Wissen, zum Diskutieren von Problemen, zum Suchen 

kompetenter Lösungen, zum Durchsetzen gemein-

samer berufl icher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere berufl iche 
 en

• erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder briefl ich) regel-

 negnudalniE dnu netätivitkA ,negeilnA rebü nenoitam rofnI gißäm

für Ihre Berufsgruppe; 

• können Sie Ihre berufl ichen Interessen auf direktem Weg in die 

-nie shciereb nehcnarB serhI negnul dnah rev    sgart revvitkelloK

bringen;

•  ,netkejorP na netiek hcilgöm sgnukriwtiM hcis eiS neßeilhcsre 

-na dnu neroF-tenretnI ,nengapmaK ,negnut lats na rev sgnudliB

deren für Ihre Berufsgruppe maßgeschneiderten Veran stal-

tungen, auch auf regionaler Ebene;

•   entwickelte be-

rufsspezifi  hcurps nA ni etkudorP dnu negnut sieltsneiD ehcs 

(Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und 

andere Materialien);

• -fureb rerhI nelhaw tkeriD nehcsitarkomed na hcis eiS negilieteb 

 dnu enebE relanoiger eiwos enebesednuB fua gnut ertreV nehcil

nehmen dadurch Einfl  liche Meinungs-

.gnud iehcstnE dnu gnudlib

Nähere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse



KONTAKTADRESSEN  
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

GPA Landesstelle Steiermark 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

GPA Landesstelle Kärnten 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

GPA Landesstelle Oberösterreich 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

GPA Landesstelle Salzburg 
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

GPA Landesstelle Tirol 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg 
6901 Bregenz, Reutegasse 11



ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at - E-Mail: service@gpa.at
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